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Veränderungen in der gesetzlichen Sozialversi-
cherung 
 
Im folgenden haben wir die bereits beschlossenen Änderungen 
in den Bereichen der gesetzlichen Krankenversicherung (KV) 
und der gesetzliche Rentenversicherung (RV) zusammenge-
stellt. Um aufzuzeigen, womit wir in diesen und den übrigen 
Bereichen der gesetzlichen Sozialversicherung in Zukunft noch 
rechnen müssen, haben wir zusätzlich die noch weitergehen-
den Aussagen und Vorschläge der Rürup-Kommission (Regie-
rung) und der Herzog-Kommission (Union) aufgelistet. 

1. Gesetzliche Krankenversicherung 

1.1 Neuregelungen in der gesetzlichen KV 

Über diese Neuregelungen haben wir bereits im  letzten ADG-
Forum berichtet. Da sich gegenüber dem ursprünglichen Ge-
setzentwurf noch Änderungen ergeben haben und auch der 
Vollständigkeit halber wiederholen wir hier die wesentlichen 
Punkte des Gesetzes „zur Modernisierung“ der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GMG). Inzwischen hat auch der Bundes-
rat zugestimmt: 

Praxisgebühr: 

Ab 1. Januar: je 10 Euro pro Quartal für Personen ab 18 Jah-
ren beim Arzt und beim Zahnarzt, nicht bei 
Überweisungen zu einem anderen Arzt. 

Zuzahlung Krankenhaus und Kur: 

Bisher:   9 Euro pro Tag, max. 14 Tage, 

ab 1. Januar: 10 Euro pro Tag, max. 28 Tage 

Sehhilfen:  

Ab 1. Januar: Die Zuzahlung entfällt ab vollendetem 18. Le-
bensjahr. Ausnahme: schwere Sehbeeinträch-
tigung mindestens entsprechend WHO Stufe 1. 

 
 

Vorstand und Redaktion wünschen 
allen ADG-Mitgliedern und Ihren 
Angehörigen geruhsame Feiertage  

und alles Gute 
für das neue Jahr. 
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Beitragssatz aus Versorgungs-
bezügen:  

Bisher: halber Beitragssatz 
aus Versorgungsbe-
zügen in der KVdR, 

Ab 1. Januar: voller Beitrags-
satz aus Versor-
gungsbezügen in der 
KVdR. 

 

Sterbegeld:  

Ab 1. Januar: Der Anspruch 
auf Sterbegeld wird gestrichen. 
 
Zahnersatz (ab 1.1.2005): 
Zahnersatz wird aus dem allge-
meinen Leistungskatalog ge-
strichen. Dafür sollen die Kran-
kenkassen einen zusätzlichen 
Beitrag vorsehen, den die Ver-
sicherten allein zu tragen ha-
ben. 
 
Krankengeld (ab 1.1.2006): Zur 
Finanzierung des Krankengel-
des wird ein zusätzlicher Bei-
trag in Höhe von 0,5 % erho-
ben, den die Versicherten, ein-
schließlich pflichtversicherte 
Rentner, alleine tragen müssen. 
 
Belastungsgrenze: Zuzahlun-
gen sind pro Kalenderjahr nur 
bis zu einer Belastungsgrenze 
in Höhe von zwei Prozent des 
Bruttoeinkommens zu zahlen. 
Dabei werden einerseits die 
Zuzahlungen andererseits die 
Bruttoeinkommen der mit dem 
Versicherten in einem Haushalt 
lebenden Angehörigen/Lebens-
partner zusammengerechnet. 
 
Fehlverhalten im Gesundheits-
wesen: Bei den kassenärztli-
chen Vereinigungen und bei 
den Krankenkassen sollen Stel-
len zur Bekämpfung von Fehl-
verhalten im Gesundheits-
wesen gebildet werden, wobei 
die jeweilige Stelle für die 
jeweilige Organisation zustän-
dig ist. 
 

KV für Sozialhilfeempfänger: 
Im Rahmen des Hartz IV-
Gesetzes (s. Abschnitt 10) wur-
de beschlossen, Personen, die 
Arbeitslosengeld II (Sozialhilfe 
oder Arbeitslosenhilfe) bezie-
hen, in der Gesetzlichen KV 
pflichtzuversichern. Der Bun-
desrat muss hier noch zustim-
men. Da der Beitragssatz sich 
nach der Höhe dieser Leistun-
gen richtet, bedeutet das, dass 
ein Teil der Kosten für diesen 
Personenkreis vom Steuerzah-
ler auf die Beitragszahler ver-
lagert wird. 
 
 
1.2.  Aussagen und Vorschläge 
der Rürup-Kommission zur ge-
setzlichen KV 
 

• keine altersabhängigen 
Leistungsausgrenzungen, 

• Gesundheitsmarkt ist ein 
bedeutender Wachstumsbe-
reich mit entsprechenden 
Beschäftigungspotenzialen, 

• die steigenden Lohnzusatz-
kosten sind ein Hemmnis 
für mehr Beschäftigung und 
Wachstum, 

• es sind grundlegende Re-
formen erforderlich, 

 

Ja zur 
Bürgerversicherung 

Gleiches Recht, gleiche 
Pflichten für alle, das ist  

Solidarität 
 

• es gibt zwei Alternativen, 
zwischen denen die Politik 
entscheiden muss: 

 a. Bürgerversicherung 

- Einbeziehung aller Bür-
ger und Einkommen, 

- Beitragsbemessungs-
grenze wird angehoben 
auf 5.100 €, 

- GKV nur noch für das 
medizinisch notwendi-
ge, 
PKV für alle Leistungen, 
die darüber hinausge-
hen. 

 

b. Konzept pauschaler Ge-
sundheitsprämien 

- Monatliche Prämie rund 
210 € je erwachsener 
Versicherter (9,5 % des 
Durchschnittseinkom-
mens), 

- Entkoppelung von den 
Arbeitskosten, 

- Portable Altersrückstel-
lungen bei PKV, 

- Steuerfinanzierte Prä-
mienzuschüsse bei ge-
ringen Haushaltsein-
kommen. 
  

 
1.3. Aussagen und Vorschläge 

der Herzog-Kommission zur 
gesetzlichen KV 

• Stärkung der Eigenbeteili-
gung und Selbstverantwor-
tung der Versicherten, 

• Reform soll mehr Arbeits-
plätze im Gesundheitswe-
sen schaffen, 

• Zunächst Fortführung des 
bestehenden Systems: 

- sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigte, 

- Familienversicherung für 
Ehegatten ohne Einkom-
men und Kinder, 

- Einbeziehung von Sozial-
hilfeempfängern, 

• Bürgerversicherung wird 
abgelehnt, da: 

- erhebliche Belastung öf-
fentlicher Haushalte, 

- steigende Lohnnebenkos-
ten wegen größerem Per-
sonenkreis, 
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- Einschränkung der Ver-
tragsfreiheit und Betäti-
gungsfreiheit der PKV, 

• Beiträge aus allen Einkom-
men bis zur Beitragsbemes-
sungsgrenze (BBG), 

• Kinder sind beitragsfrei, 

• Ehegattensplitting bei mit-
versicherten Ehegatten, 
Ausnahme: Kindererzie-
hung oder Pflege von An-
gehörigen. 
Anmerkung: Beim Ehegat-
tensplitting werden die 
Einkünfte beider Ehepart-
ner zusammengezählt und 
dann geteilt. Jeder Ehe-
partner zahlt dann von der 
Hälfte des Gesamteinkom-
mens seinen KV-Beitrag, bis 
zur Beitragsbemessungs-
grenze. 

• Versicherungspflicht be-
stimmt sich nur aus Er-
werbseinkommen. 
Das heißt alle, die ein Er-
werbseinkommen unter-
halb der sogenannten Ver-
sicherungspflichtgrenze ha-
ben, sind in der gesetzli-
chen KV pflichtversichert. 

• Keine paritätische Beitrags-
zahlung: Arbeitgeberanteil 
wird bei 6,5 % festge-
schrieben. Davon erhält der 
Arbeitnehmer 5,4 % zum 
Lohn dazu, 1,1 % dienen 
zur Absicherung des Kran-
kengeldes. 

• Wahlrechte des Versicher-
ten: 
- Krankenkasse, 
- Standard-Versicherungs-

schutz, 
- Zusatzleistungen, 
- Selbstbeteiligung. 

• Ausgliederung aus Leis-
tungskatalog der GKV: 
- Zahnersatz und Zahn-

behandlung, 

- Krankengeld, das durch 
Arbeitgeber versichert 
wird. 

 

Ja zur 
Bürgerversicherung 

Sie löst zwar nicht alle  
Probleme, aber sie ist  

Voraussetzung für eine  
faire Diskussion 

 

 

Frühestens ab 2013 soll der 
Umstieg auf das Prämienmo-
dell erfolgen: 

• Lebenslange Prämie von 
264 € bei 20-jährigen, 

• Sozialer Ausgleich aus Steu-
ermitteln bei geringem Ein-
kommen 
(jährlicher Aufwand auf 
27,3 Mrd. € pro Jahr ge-
schätzt). 

• Mehr Transparenz der Kos-
ten durch 
- elektronische Gesund-

heitskarte, 
- elektronische Patienten-

akte. 

• Statt Sachleistung Kostener-
stattungsprinzip, 

• Möglichkeit der teilweisen 
Beitragsrückerstattung. 

 

2. Gesetzliche Rentenversiche-
rung 

2.1 Neuregelungen 

Der Bundestag hat am 
6.11.2003 folgende kurzfristi-
gen Maßnahmen beschlossen: 

• Stabilisierung des Renten-
beitrags bei 19,5 Prozent, 

• Die Mindestschwankungsre-
serve wird von 50 % auf 20 
% einer Monatsausgabe 
abgesenkt, 

• Die Rentenanpassung am 1. 
Juli 2004 wird ausgesetzt, 

• Ab 1. April 2004 tragen die 
Rentnerinnen und Rentner 
den vollen Beitrag zur Pfle-
geversicherung, 

• Beitragssatzänderungen in 
der Gesetzlichen Kranken-
versicherung durch die Ge-
sundheitsreform werden 
künftig zeitnah an die 
Rentnerinnen und Rentner 
weitergegeben, 

• Der Auszahlungstermin der 
Rente wird für Neurentner, 
deren Rente ab dem 1. April 
2004 beginnt, auf das Mo-
natsende verschoben. 

Nur die letzte Maßnahme be-
darf noch der Zustimmung des 
Bundesrates. 

 

2.2 Aussagen und Vorschläge 
der Rürup-Kommission zur ge-
setzlichen RV 

• Anhebung des gesetzlichen 
Rentenalters auf 67 Jahre, 

• Anhebung des frühesten 
Rentenbezugsalters auf 64 
Jahre, 

• jeweils in Monatsschritten 
von 2011 bis 2034, 

• Abschlag bei vorzeitigem 
Rentenbezug bleibt bei 0,3 
% pro Monat, 

• Bei 45 Beitragsjahren bis zu 
5 Jahre vorzeitiger Renten-
bezug bei entsprechend 
höheren Abschlägen, 

• Keine volle Erwerbsminde-
rungsrente (EM) mehr bei 
teilweiser EM arbeitsloser 
älterer Arbeitnehmer, 

• Abschaffung der Altersren-
te für Schwerbehinderte, 

• Einführung eines Nachhal-
tigkeitsfaktors in die Anpas-
sungsformel entsprechend 
der Änderung des Verhält-
nisses Rentner zu Beitrags-
zahler. 
Auswirkung: 0,5 Prozent-
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punkte pro Jahr geringere 
Rentenanpassung, 

• Verschiebung der Renten-
anpassung vom 1.7. auf den 
1.1. des Folgejahres. 

Abgelehnt wurde: 

• Beitragssatz nach Kinder-
zahl, 

• Anhebung der Beitragsbe-
messungsgrenze, 

• Einbeziehung weiterer Ein-
kunftsarten wie Zinsen, 
Mieteinnahmen, 

• Keine Ausweitung auf Selb-
ständige und Beamte 
(trägt nicht zur Verbesse-
rung der finanziellen Nach-
haltigkeit bei !). 

 

2.3 Aussagen und Vorschläge 
der Herzog-Kommission zur ge-
setzlichen RV 

• Kein Systemwechsel: 

- Versicherungspflicht 
weiterhin für Arbeiter, 
Angestellte und be-
stimmte Selbständige, 

- weiterhin paritätische 
einkommensbezogene 
Finanzierung. 

• Keine Beiträge aus anderen 
Einkunftsarten, um Mög-
lichkeiten der privaten Zu-
satzvorsorge nicht einzu-
schränken, 

• Mehr Gewicht für zusätzli-
che kapitalgedeckte Alters-
vorsorge, 

• Keine Bürgerversicherung: 

- finanzielle Probleme für 
öffentliche Kassen, 

- keine Bewältigung der 
strukturellen Probleme. 

• Verbesserung der eigen-
ständigen Alterssicherung 
von Frauen 

- Angemessene Berück-
sichtigung von Erzie-

hungsleistungen aus 
Steuermitteln, 

- 6 Entgeltpunkte (EP) pro 
Kind ab 1.1.1992, 

- 2 EP pro Kind für Kin-
der, die vor 1992 gebo-
ren sind, 

- Finanzierung aus Steu-
ermitteln. 

• Parallel dazu Abbau der 
Hinterbliebenenversorgung, 

 
 
 

Ja zur 
Bürgerversicherung 

Rechtsstaat und Solidarität 
statt Privilegienstaat 

 

 

• Renteneintrittsalter anhe-
ben auf 67 Jahre, schritt-
weise zwischen 2011 und 
2023, 

• Vorzeitiger Rentenbezug 
bei versicherungsmathema-
tisch korrekten Abschlägen, 

• Ungekürzte Rente ab 63 bei 
mindestens 45 Versiche-
rungsjahren, 

• Rentenanpassungsformel 
mit Demografiefaktor: An-
zahl Beitragszahler zu An-
zahl Rentner, 

• Steuerfinanzierte Basisrente 
15 % über Sozialhilfe, 

• Eigenständige Alterssiche-
rung für nichtberufstätige 
Ehepartner, die keine Kin-
der erziehen, 

• Erhöhung der Schwan-
kungsreservemittelfristig 
auf mindestens zwei Mo-
natsausgaben. 

 

3.   Pflegeversicherung 

3.1 Aussagen und Vorschläge 
der Rürup-Kommission zur ge-
setzlichen PV 

• Intergenerativer Lastenaus-
gleich: 

- Ab 2010 zahlen Rentner 
zusätzlich einen Aus-
gleichsbeitrag in Höhe 
von 2 % des versiche-
rungspflichtigen Ein-
kommens, 

- Senkung des allgemei-
nen Beitragssatzes auf 
1,2 %, die Differenz zu 
1,7 % wird für Arbeit-
nehmer auf privaten 
Pflegekonten ange-
spart. Im Rentenalter 
wird den Versicherten 
das angesparte Kapital 
als zusätzliche Leibrente 
ausgezahlt, damit sie 
den ansteigenden Aus-
gleichsbeitrag finanzie-
ren können, 

- Beitragssatz für Rentner 
damit 3,2 %, 
Zuschuss des Rentenver-
sicherungsträgers noch 
0,6 %. 

• Dynamisierung der Pflege-
leistungen ab dem Jahr 
2005, 

• Finanzielle Gleichstellung 
von ambulanter und statio-
närer Pflege, 

 

Ja zur 
Bürgerversicherung 
Wer in der Öffentlichkeit 

diskutiert und entscheidet, 
 soll auch selbst betroffen, das 

heißt solidarisch, sein. 
 

 

3.2 Aussagen und Vorschläge 
der Herzog-Kommission zur ge-
setzlichen PV 

• Kleinere Leistungsunter-
schiede bei ambulanter 
bzw. stationärer Pflege, 

• Überführung in ein kapital-
gedecktes Prämienmodell 
bis spätestens 2030, 
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• In der Übergangsphase 
3,2 % Beitragssatz und Bil-
dung eines kollektiven Ka-
pitalstocks zugunsten älte-
rer Versicherter bei Einfüh-
rung Prämienmodell, 
Finanzierung des Arbeitge-
beranteils durch Streichung 
eines zusätzlichen Feiertags 
oder eines Urlaubstags, 

• Prämie 52 € pro Monat bei 
Einstieg mit 20 Jahren, Älte-
re zahlen, versicherungsma-
thematisch berechnet, hö-
here Prämie. Deckelung ab 
45, das heißt max. etwa 66 
€ pro Monat Prämie, 

• Familienversicherung für 
Kinder und Ehegatten,  

• Ehegattensplitting bei mit-
versicherten Ehegatten, 
Ausnahme: Kindererzie-
hung oder Pflege von An-
gehörigen, 

• Beitrag aus allen Einkunfts-
arten bis BBG, 

• Sozialer Ausgleich aus Steu-
ermitteln bei geringem Ein-
kommen 
(geschätzter Aufwand: et-
wa 9 Mrd. € pro Jahr), 

• Zuschuss aus Steuermitteln: 
10 € pro Kind und Monat 
(Urteil BVerfG), 

• Beitrag zur Generationen-
gerechtigkeit: Höherer Bei-
trag für Rentner. 

 

4. Vorschlag der Rürup-
Kommission zur Rentenbesteu-
erung ab 2005 

Nach dem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts vom 
6.3.2002 muss der Gesetzgeber 
spätestens ab 2005 eine Har-
monisierung der Steuern auf 
Renten bzw. auf Beamtenpen-
sionen einführen. Dazu hat die 
Rürup-Kommission folgenden 
Vorschlag unterbreitet (s. auch 
ADG-Forum 1/2003 und 
3/2003): 

• Ab 2005: Anhebung des 
steuerpflichtigen Anteils für 
alle Bestands- und Neuren-
ten auf 50 %. Der Rest, in 
diesem Fall auch 50 %, ist 
steuerfrei. Der so errechne-
te steuerfreie Wert wird für 
den Rest der Laufzeit fest-
geschrieben, das heißt bei 
Rentenanpassungen nicht 
mit erhöht. 
Beispiel: Rente = 1.080 €, 
steuerfrei ab 2005:     540 € 

• Für Neurentner der Folge-
jahre wird bis 2020 ein je-
weils um 2 % höherer An-
teil und dann bis 2040 ein 
jeweils 1 % höherer Anteil 
der Rente als steuerpflichti-
ges Einkommen errechnet, 
der Restbetrag in Euro als 
steuerfreies Einkommen auf 
Lebenszeit festgeschrieben. 
Im Jahre 2040 wird so die 
100 % - Marke als steuer-
pflichtiges Einkommen er-
reicht. 
Beispiel: steuerpflichtiges 
Einkommen bei Rentenein-
tritt 2006: 52 %, bei Ren-
teneintritt 2020: 80 %, bei 
Renteneintritt 2021: 81 % 
usw. 

• Im Gegenzug sollen ab 2005   
60 % der Beiträge zur ge-
setzlichen Rentenversiche-
rung steuerlich absetzbar 
sein, ein Wert, der in Stufen 
von 2 % bis 2025 auf 100 % 
angehoben wird. 

 

Ja zur 
Bürgerversicherung 

Kein Zweiklassenrecht 
 

 

5.   Arbeitslosenversicherung 

5.1 Gesetzentwurf zu Hartz IV 

Das Gesetz für moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmark 
(Hartz IV) sieht unter anderem 
vor, dass alle Teile des SGB III 
(Arbeitsförderungsrecht), die 

sich mit der Arbeitslosenhilfe 
befassen, zusammen mit dem 
Sozialhilfegesetz in einem SGB 
II zusammengefasst werden. 
Bisher gab es ein SGB II noch 
nicht. Der Gesetzentwurf, dem 
allerdings der Bundesrat noch 
zustimmen muss, sieht u.a. fol-
gendes vor: 

• Zusammenlegung von Ar-
beitslosenhilfe und Sozial-
hilfe zum Arbeitslosengeld 
II auf dem Niveau der Sozi-
alhilfe, 
in Zahlen: 
345 € pro Monat für Allein-
stehende, 
621 € pro Monat für Paare, 
Anpassung jeweils zum 1.7. 
eines Jahres in Höhe der 
gleichzeitigen Rentenan-
passung, 

• Jede Arbeit ist praktisch 
zumutbar, auch Mini-Jobs, 

• Zulässiges Vermögen: 400 € 
pro Lebensjahr des Betrof-
fenen und seines Partners, 
wer am 1.1.2003 55 Jahre 
alt war: 520 € pro Lebens-
jahr, 
nicht angerechnet werden 
selbstgenutztes Wohnei-
gentum und Sparbeträge 
einer Riesterrente, 

• Keine gegenseitige Unter-
haltspflicht Eltern – Kinder. 

 
5.2 Aussagen und Vorschläge 
der Herzog-Kommission zur 
Arbeitslosenversicherung 

• Reform im bestehenden 
System, 

• Rückführung auf Kernauf-
gaben: Arbeitsvermittlung, 
Abwicklung von Arbeitslo-
sengeld, Berufsberatung, 
berufliche Rehabilitation, 

• Streichung der Mittel für 
das Jump-Programm, für 
Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen (ABM) in den alten 
Bundesländern,  für die Un-
terstützung des Vorruhe-
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stands (Arbeitslosengeld 
unter erleichterten Voraus-
setzungen und Ersatz der 
Aufstockungsbeiträge an 
Arbeitgeber bei Altersteil-
zeit), 

• Reduzierung der Mittel um 
50 Prozent für Fördermaß-
nahmen wie Weiterbildung, 
Training, Übergangshilfen, 

• Volle Anrechnung von Ar-
beitgeberleistungen bei 

Frühverrentungen (Abfin-
dungen, Übergangsgelder 
u.a.) auf alle Leistungen der 
öffentlichen Hand, ein-
schließlich Arbeitslosengeld, 

• Bezugsdauer von Arbeitslo-
sengeld max. 12 Monate, ab 
55. Lebensjahr max. 18 Mo-
nate, als Übergangsrege-
lung bei 40 Beitragsjahren 
24 Monate, 

• Reduzierung des Arbeitslo-
sengeldes im ersten Monat 
um 25 Prozent. 

Lutz Schowalter 
Lutz.Schowalter1@epost.de 

Otto W. Teufel 
ottow.teufel@t-online.de 

 

 

Korrekturen zum Forum 3/2003

In der letzten Ausgabe des 
ADG-Forums sind uns leider 
zwei Fehler unterlaufen. Der 
Bericht zu den Sozialgerichts-
verfahren beinhaltet zwei fal-
sche Internetadressen. Anstatt 
www.forum-rente.de muss es 
heißen www.forum-renten.de 
und statt www.bfv.de richtig 
www.bfv-online.com. Wir bit-
ten um Nachsicht für diese Ver-

sehen. 

 
 
 
Außerdem sind auf dem elekt-
ronischen Weg in die Druckerei 
die Überschriften innerhalb der 
Tabelle auf Seite 7 verloren 
gegangen, hier deshalb die 
vollständige Tabelle noch ein-
mal:  

Anteil der Beiträge zur gesetz-
lichen RV, die aus Eigenmitteln 
stammen, in Abhängigkeit vom 
Einkommen (Durchschnittsein-
kommen bzw. Einkommen ü-
ber der Beitragsbemessungs-
grenze) und der Steuerklasse 
(Alleinstehend bzw. verheira-
tet) 
 

 
  Lediger   
        
 Lohn   Eigenanteil in % 
 DL   30 
 BBG  35 
        
  Verheiratete   

Ehegatte 1 Ehegatte 2 
 Lohn 1  Eigenanteil in %  Lohn 2  Eigenanteil in % 
 DL 12  0 0 
 DL 30  DL 30 
 DL 35  BBG 30 
 BBG 20  0 0 
 BBG 35  BBG 35 
 Bemerkung:     
 Alle Werte gerundet.    
 Abkürzungen:    
 BBG: Beitragsbemessungsgrenze   
 DL: Durchschnittslohn     

 
 
 

 


